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Beschluss 
des Bayerischen Landtags 

Der Landtag hat in seiner heutigen öffentlichen Sitzung 
beraten und beschlossen: 

Gesetzentwurf der Staatsregierung 

Drs. 16/954, 16/1823 

Gesetz zur Änderung des Gesundheitsschutzgesetzes 

§ 1 

Das Gesetz zum Schutz der Gesundheit (Gesundheits-
schutzgesetz – GSG) vom 20. Dezember 2007 (GVBl 
S. 919, BayRS 2126-3-UG), geändert durch Gesetz vom 
22. Juli 2008 (GVBl S. 465), wird wie folgt geändert: 

1. In Art. 2 Nrn. 6 und 8 werden jeweils die Worte „so-
weit sie öffentlich zugänglich sind,“ gestrichen. 

2. Art. 5 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Abs. 1 und wie folgt 
geändert: 

aa) Der Schlusspunkt wird durch ein Komma er-
setzt. 

bb) Es werden folgende Nrn. 4 und 5 angefügt: 

„4. in Bier-, Wein- und Festzelten, die nur vo-
rübergehend und in der Regel an wech-
selnden Standorten betrieben werden so-
wie in vorübergehend als Festhallen ge-
nutzten ortsfesten Hallen auf Volksfesten 
und vergleichbar großen Veranstaltungen; 
als vorübergehend gilt ein Zeitraum von 
höchstens 21 aufeinander folgenden Tagen 
bezogen auf einen Standort, 

  5. in getränkegeprägten Gaststätten mit we-
niger als 75 m2 Gastfläche und ohne abge-
trennten Nebenraum, wenn Kindern und 
Jugendlichen der Zutritt nicht gestattet ist 
und die Gaststätten am Eingangsbereich in 
deutlich erkennbarer Weise als Raucher-
gaststätten, zu denen Minderjährige keinen 
Zutritt haben, gekennzeichnet sind.“ 

b) Es wird folgender Abs. 2 angefügt:  

„(2) Durch Rechtsverordnung des Staatsministeri-
ums für Umwelt und Gesundheit können weitere 

Ausnahmen zugelassen werden, wenn durch tech-
nische Vorkehrungen ein dem Rauchverbot ver-
gleichbarer Schutz vor den Gefahren des Passiv-
rauchens geleistet werden kann.“ 

3. Art. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 werden die Worte „Nrn. 6 bis 8“ 
durch die Worte „Nr. 7“ ersetzt. 

bb) Es wird folgender Satz 3 angefügt: 

„3In Diskotheken und anderen Tanzlokalen 
kann das Rauchen in einem Nebenraum nur 
gestattet werden, sofern sich darin keine Tanz-
fläche befindet.“ 

b) Dem Abs. 3 wird folgender Satz 3 angefügt: 

„ Kindern und Jugendlichen ist der Zutritt zum 
Raucherraum nicht gestattet; dies gilt nicht für Jus-
tizvollzugsanstalten, für Einrichtungen des Maßre-
gelvollzugs und für die Einrichtungen der ambu-
lanten und stationären Suchttherapie sowie der Er-
ziehungs- und Eingliederungshilfe für Jugendliche 
und junge Volljährige.“

3

4. In Art. 7 Satz 1 werden die Worte „Kennzeichnungs-
pflicht nach Art. 6 Abs. 3 Satz 1“ durch die Worte 
„Pflichten nach Art. 6 Abs. 3“ ersetzt. 

5. Art. 11 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift werden das Komma und das 
Wort „Übergangsregelung“ gestrichen. 

b) Die Absatzbezeichnung „(1)“ wird gestrichen. 

c) Abs. 2 wird aufgehoben. 

 

§ 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. August 2009 in Kraft.    

Die Präsidentin  

I.V. 

Prof. Dr. Peter Paul Gantzer 

II. Vizepräsident 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de - 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen zur Verfügung. 


